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1. Allgemeines
1.1 Einflihrung

Die Gemeinde Glasow beabsichtigt, durch die Auswahl geeigneter Flachen die Nutzung regenerativer
Energiequellen - hier die Solarenergie sowie deren Speicherung - unter Wahrung kommunaler und
offentlicher Interessen in ihrem Gemeindegebiet zu fordern.

Da sich der Standort derzeit im planungsrechtlichen Aul3enbereich gemal3 & 35 BauGB befindet und
Photovoltaikanlagen bedingt privilegierte Vorhaben im Sinne des § 35 BauGB darstellen, ist im Sinne
des 8 1 Abs. 3 BauGB die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach § 30 Abs. 2
BauGB erforderlich.

1.2 Angaben zur Gemeinde/ Lage im Raum

Die Gemeinde Glasow liegt im Landkreis Vorpommern- Greifswald und hatte Ende 2021 insgesamt
149 Einwohner. Das nachstgelegene Grundzentrum ist Locknitz. In Locknitz befindet sich zudem der
Sitz der Amtsverwaltung, etwa 9 km Luftlinie nérdlich der Ortslage Glasow.

Das Gemeindegebiet umfasst eine Flache von 15,59 km?.
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1.3 Verfahren

Das Bauleitplanverfahren fur den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 ,Solarpark
Randow - Plateau” ist zweistufig und besteht aus einer fruhzeitigen und einer férmlichen Behérden-
beteiligung.

1.3.1 Verfahrensablauf

Die Bauleitplanung wird im 2-stufigen Regelverfahren nach 88 3 und 4 BauGB aufgestellt. Folgende
gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensschritte hat der Bauleitplan durchlaufen:

Nr. Verfahrensschritt Datum / Zeitraum
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 19.12.2022
2. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 14.02.2023
3. Anderung des Aufstellungsbeschluss 15.08.2023
4. Bekanntmachung der Anderung 12.12.2023
5. Bekanntmachung der frihzeitigen Auslegung 12.12.2023
6. Frihzeitige Offentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 20.12.2023-29.01.2024
7. FrUhzeitige Beteiligung der Behtérden und sonstigen Trager o6f- 20.12.2023-29.01.2024

fentlicher Belange gem. 8 4 Abs. 1 BauGB und Beteiligung der
Nachbargemeinden gem. 8 2 Abs. 2 BauGB

8. Anderung des Aufstellungsbeschluss

9. Offentliche Auslegung gem. 8 3 Abs. 2 BauGB
10. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
11. Bekanntmachung der Auslegung

12. Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Nachbargemein-
den gem. §8 2 Abs. 2 BauGB

13.  Abwagungsbeschluss

14. Satzungsbeschluss gem. 8 10 Abs. 1 BauGB

15.  Genehmigung des Bauleitplanverfahrens

16. Bekanntmachung der Genehmigung des Bauleitplanverfahrens

17. Inkrafttreten durch ortstbliche Bekanntmachung des Satzungsbe-
schlusses gem. 8 10 Abs. 3 BauGB

Die Daten werden entsprechend des Verfahrensfortschrittes erganzt.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Glasow hat mit Beschluss vom 19.12.2022 das Verfahren zur
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 ,Solarpark Randow Plateau” eingeleitet.

Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Gemeindevertretersitzung am 15.08.2023 geandert, da sich
gegenUber der urspriinglichen Planung der Geltungsbereich vergroRert hat. In der Gemeindevertre-
tersitzung vom XX.XX.XXXX wurde der Aufstellungsbeschluss geandert, da sich der Geltungsbereich
gegenuber der Planung aus dem Vorentwurf, um die Flurstlicke 14 und 44, vergrof3ert hat.

Die planerischen Ziele der Gemeinde bleiben unberuhrt.
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1.4 Rechtsgrundlagen
Grundlagen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.1 ,Solarpark Randow - Plateau” sind:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. |
S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. I S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
176).

Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitpline und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189).

Die Gesetze und Verordnungen gelten jeweils in ihrer letztgultigen Fassung zum Zeitpunkt der Auf-
stellung des Planes.

1.5 Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Die Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.1 ,Solarpark Randow - Plateau”
besteht aus:

- Teil A Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Planteil | im
Mal3stab 1: 4000 mit der Zeichenerkldrung und
- Teil B Textliche Festsetzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie der

- Verfahrensubersicht

Des Weiteren setzt sich der vorhabenbezogene Bebauungsplan aus dem Vorhaben- und Erschlie-
Bungsplan, dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie dem Durchfihrungsvertrag zusammen.

Dem Bebauungsplan wird diese Begrindung beigefligt, in der Ziele, Zweck und wesentliche Auswir-
kungen des Planes dargelegt werden. Fachgutachten wurden in den Bebauungsplan eingearbeitet
und werden an der betreffenden Textstelle benannt.
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1.6 Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (Stand 25.09.2025)

Die Grenze des raumlichen Geltungsbereichs der Satzung ist gem. 8 9 Abs. 7 BauGB in der Planun-
terlage (Planteil) zeichnerisch dargestellt. Der Geltungsbereich der Satzung erstreckt sich auf die Flur-
stlcke 44, 45 (tlw.), 46 (tlw.), 48 (tlw.), 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 5 und 20 (tlw.), der Flur 104 der
Gemarkung Glasow.

Der raumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst eine Flache von
ca. 82,5 ha.

1.7 Eigentumsverhaltnisse

Die unter 1.6 Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (Stand 25.09.2025)
genannten Flurstiicke befinden sich im privaten sowie gemeindlichen Eigentum.

Eine Verfugungsberechtigung des Vorhabentragers Gber die Grundstiicke im Bereich des Vorhaben-
und ErschlieBungsplanes wird durch einen langfristigen Pachtvertrag gesichert.

1.8 Durchfiihrungsvertrag und Vorhaben- und ErschlieBungsplan

Da es sich um eine Planung mit einem konkreten Vorhabenbezug handelt, wird dieser B-Plan als vor-
habenbezogener B-Plan nach § 12 Abs. 1 BauGB durchgefuhrt.

Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan enthalt den Vorhaben- und ErschlieRungsplan, den Durch-
fuhrungsvertrag und als Satzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

In einem DurchfUhrungsvertrag nach 8 12 BauGB verpflichtet sich der Vorhabentrager securenergy
solutions AG zu einer Realisierung des Vorhabens im Geltungsbereich des B-Plans.

Wesentliche Inhalte des Durchfihrungsvertrages sind:

- Herstellung der Erschliellungsanlagen

- Durchfihrung der Baumalinahmen

- Ruckbauverpflichtung

- Herstellung und Pflege der AusgleichsmalBnahmen
- Regelung zur Haftung zum Brandschutz

- Sicherheitsleistungen

Der Investor hat seine wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit sowie die Verfigungsberech-
tigung Uber die in Anspruch genommenen Flachen nachzuweisen.

Neben dem Durchfuhrungsvertrag wurde auch ein Vorhaben- und ErschlieBungsplan (VEP) erstellt.
Dieser wird Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Die Bereiche des Vorhaben- und
ErschlieBungsplanes sowie des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind deckungsgleich.

Entwurf 9/43
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2. Planungserfordernis/ Ziele und Zweck des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes

Fur die geplante Nutzung ist die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes als eine
notwendige Voraussetzung erforderlich.

Ziele des Bebauungsplanes

Das wesentliche Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans besteht darin, die Voraussetzungen
fur eine geordnete und standortgerechte Nachnutzung der landwirtschaftlich genutzten Flachen
norddstlich der Ortschaft Glasow zu schaffen. Die Flache soll einer zukunftsfahigen Nachnutzung
zugefuhrt werden.

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sollen die ggf. entstehenden Probleme, die durch die
neue Nutzung ausgeldst werden, in gerechter Abwagung der 6ffentlichen und privaten Belange ge-
geneinander und untereinander im Hinblick auf ein nachhaltiges Gesamtkonzept geldst werden.
Dazu werden u. a. im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung die Auswirkungen auf die naturli-
chen Lebensgrundlagen geprift und erforderliche MalRnahmen zur Sicherstellung der Vertraglich-
keit festgelegt.

Im Einzelnen verfolgt die Planung die folgenden Ziele:

- ErschlieBung und Nutzung erneuerbarer Energien ohne, dass dies mit einer Zersiedlung der
Landschaft verbunden ist;

- Leistung eines wesentlichen Beitrages der Gemeinde Glasow fur eine nachhaltige Energiegewin-
nung.

Mit dem Bebauungsplan Nr.1 ,Solarpark Randow - Plateau” sollen die Rechtsgrundlagen fir das
Vorhaben entwickelt werden.

Erforderliche Ausgleichsmalinahmen sowie die dafiir notwendigen Flachen werden festgesetzt. Im
Zuge des Bauleitplanverfahrens ist zu klaren, inwieweit Einwirkungen auf die Schutzgiter bestehen.

Zweck des Bebauungsplanes

Aufgrund der Lage der von der Planung berthrten Grundstiicke im AuRenbereich gem. § 35 BauGB
und der geplanten Nutzungs- und Bebauungsabsichten ist das o0.g. Vorhaben planungsrechtlich nicht
zulassig. Daflr ist die Erarbeitung eines Bebauungsplanes im Rahmen eines 'normalen' Bebauungs-
planverfahrens nach § 2 Abs. 1 BauGB mit Umweltprifung beabsichtigt

Zur Durchfuhrung trifft die Gemeinde eine vertragliche Regelung mit dem Anlagenbetreiber.

Der Beschluss des Vertrages hat vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeinde-
vertreter zu erfolgen.
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3. Rahmenbedingungen/ iibergeordnete Planungen
3.1 Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern
(LEP M-V)
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Abbildung 1: Kartenausschnitt aus dem rechtskraftigen Landes Entwicklungsprogramm MV 2016

Die Karte des LEP M-V beinhaltet fur das Planungsgebiet keine Vorgaben.
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5.3 Energie

Gemal’ der Zielsetzung 5.3 (9) des LEP M-V 2016 durfen landwirtschaftlich genutzte Flachen nur in
einem Streifen von 110 m beiderseits von Autobahnen, Bundesstralen und Schienenwegen fir Frei-
flachenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden. Das Vorhaben liegt auBerhalb des 110
m Streifens entlang der Infrastrukturen.

Die Errichtung der Freiflachenphotovoltaikanlage steht den Zielen der Raumordnung entgegen.

Die Ubereinstimmung des Vorhabens mit den Vorgaben der Landesplanung soll Gber ein Zielab-
weichungsverfahren hergestellt werden, da die Planung von einem verbindlichen Ziel der Raum-
ordnung abweicht.

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat am 10. Juni 2021 den von SPD und CDU eingebrachten
Antrag ,Potenziale der Photovoltaik heben - Nutzung auf Ackerflachen erméglichen” beschlossen.
Damit soll das seit 2016 geltende Landesraumentwicklungsprogramm gelockert und der Bau von
Freiflachenanlagen auf Ackerland in Mecklenburg-Vorpommern erméglicht werden. Im Sinne eines
schnelleren Photovoltaik-Ausbaus soll die Flachenkulisse erweitert werden. Dies ist mit sogenann-
ten Zielabweichungsverfahren maoglich, fur deren positive Bescheidung die Regierungskoalition
nun verbindliche Kriterien vorgelegt hat.

3.2 Vorgaben des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern-Greifs-
wald

." \
N K @

. T ! «(ﬁ

4 50

Abbildung 2:Ausschnitt aus dem rechtskraftigen Regionalen Raumentwicklungsprogramm

Im RREP sind flr das Planungsgebiet keine Vorgaben getroffen worden.

Entwurf 12/43



Gemeinde Glasow | vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.1 ,,Solarpark Randow - Plateau”

3.3 Zielsetzung gemal Flachennutzungsplan/ Entwicklungsziele der Stadt

Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (FNP) dient als behérdeninternes Handlungsprogramm einer Gemeinde
oder Stadt. Beispielsweise bildet der Flachennutzungsplan den rechtlichen Rahmen, welcher durch
das Entwicklungsgebot des § 8 Absatz 2 Satz1 BauGB bestimmt ist. Die Gemeinde Glasow verflgt
Uber keinen genehmigten und wirksamen Flachennutzungsplan.

Entwicklungsziel der Gemeinde

Die Gemeinde ist an der Nutzung regenerativer Energien interessiert, im Interesse der Allgemeinheit
aber auch zum Nutzen fur die Birger.

Die Gemeinde hat sich im Zuge der Planaufstellung mit den Zusammenhangen zur Entwicklung des
gesamten Gemeindegebietes auseinandergesetzt. Es sind gegenwartig keine flachenrelevanten Pla-
nungen zu sehen. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 ,Solarpark Randow - Plateau”
sind folgende Ziele verbunden.

- Schaffung eines Beitrages zum Klimaschutz
- Erzeugung von Elektroenergie aus regenerativen Quellen
- Partizipation an der gewerblichen Nutzung eines privaten Betreibers

- Sicherung des naturschutzfachlichen Ausgleichs

34 Beitrag zum Klimaschutz

»Die Bundesregierung sieht vor, die erneuerbaren Energien konsequent auszubauen und die Energieeffizi-
enz weiter zu erh6hen. Ziel ist es, dass die erneuerbaren Energien den Hauptanteil an der Energieversor-
gung tbernehmen. Auf diesem Weg sollen in einem dynamischen Energiemix die konventionellen Energie-
trager kontinuierlich durch alternative Energien ersetzt werden. Die Solarenergie ist eine wichtige Zukunfts-
technologie am Standort Deutschland.

Auch Mecklenburg-Vorpommern verfiigt iiber gute Bedingungen zur Nutzung der Solarenergie. In den letz-
ten Jahren konnte die Anzahl der installierten Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) wesentlich erh6ht werden.
Es gibt jedoch noch erhebliche Steigerungsmaoglichkeiten. Ziel sollte es dabei sein, PV-Anlagen insbesondere
auf vorhandenen baulichen Anlagen zu installieren und im AufSenbereich bereits versiegelte Fiéichen in
Anspruch zu nehmen.” (Auszug aus Grol3flachige Photovoltaikanlagen im AuRenbereich, Hinweise fur
die raumordnerische Bewertung und die baurechtliche Beurteilung, http://www.mv-regie-
rung.de/vm/arbm/doku/PR Hinweise Photovoltaikanlagen.pdf).

3.5 Stellungnahme des Amtes fiir Raumordnung und Landesplanung

Eine landesplanerische Stellungnahme ist in diesem Verfahren erforderlich und wurde erbeten mit
Schreiben vom 06.01.2023 Uber den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die Stellungnahme liegt vor
mit Datum 25.01.2023.

Die landesplanerische Stellungnahme kommt zu dem Ergebnis, dass die Errichtung der Freiflachen-
photovoltaikanlage den Zielen der Raumordnung entgegensteht. Zur Herstellung der Ubereinstim-
mung des Vorhabens mit den Vorgaben der Landesplanung wurde daher ein Zielabweichungsver-
fahren (ZAV) eingeleitet. Der Antrag auf Zielabweichung fur den Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde
Glasow wurde am 26.09.2023 durch das Amt Lécknitz an das Ministerium in Schwerin Ubermittelt.
(vgl. Kap. 3.6).
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3.6 Zielabweichungsverfahren

Mit dem Bescheid des Zielabweichungsverfahrens (siehe Anhang) vom 26.08.2025 wurde die bean-
tragte Abweichung zugunsten des Vorhabens zugelassen. Das Ministerium fur Wirtschaft, Infrastruk-
tur, Tourismus und Arbeit stuft das Vorhaben als innovativ ein und erkennt darin einen bedeutenden
Schritt zur Umsetzung der energiepolitischen Ziele des Landes.

Im Rahmen des durchgefuhrten Zielabweichungsverfahrens (ZAV) wurde festgestellt, dass das Vor-
haben den Zielen der Raumordnung nicht widerspricht. Vielmehr besteht seitens des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern ein gesteigertes Interesse an der Realisierung des Solarparks in Verbindung
mit einem Batteriespeicher. In den Antragsunterlagen heif3t es hierzu:

~Zudem ist festzustellen, dass von Seiten des Landes M-V ein gesteigertes Interesse an der Realisie-
rung der geplanten Freifldchen-Photovoltaikanlage besteht. Durch die Integration eines Batterie-
speichersystems mit einer Kapazitdt in Hohe von 25 Prozent der installierten Leistung der betref-
fenden Freiflcichen-Photovoltaikanlage in das Solarenergieprojekt und durch die Errichtung eines
Doppel-Umspannwerks in Zusammenarbeit mit der E.DIS an der Hochspannungsleitung in Lock-
nitz trdgt das Vorhaben zum Netzausbau und zur Sicherung sowie Regionalisierung der Energie-
versorgung bei.”

Das Vorhaben entspricht damit den im Landesentwicklungsplan 2016 festgelegten Grundsatzen zur
sicheren, preiswerten und umweltvertraglichen Energieversorgung sowie zum verteilnetznahen Aus-
bau erneuerbarer Energien.

Darlber hinaus wird im ZAV betont:

~Durch die Integration eines Batteriespeichersystems in das Photovoltaik-Projekt zur Stabilisierung
des vorhandenen Stromnetzes sowie durch den Bau eines Doppel-Umspannwerks mit dem Ziel des
Stromnetzausbaus in Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland wird das Vorhaben als innova-
tiv angesehen, was ein gesteigertes Landesinteresse an dem Vorhaben begriindet.”

Diese Aussagen verdeutlichen, dass das Vorhaben nicht nur im Einklang mit den Zielen der Raum-
ordnung steht, sondern dartber hinaus von landespolitischem Interesse getragen wird.

Insgesamt ist die Kombination aus Solarpark und Batteriespeicher als innovativ einzustufen. Sie er-
maoglicht eine effiziente Nutzung der Sonnenenergie, starkt die regionale Wertschépfung und tragt
in besonderem MalRe zu Versorgungssicherheit, Energiewende und Klimaschutz bei.

Die MalRgaben des Zielabweichungsverfahrens unter 1. (siehe Anhang) werden berUcksichtigt.
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4. Bestandsanalyse
4.1 Vorhabenstandort

Das Planungsgebiet ist weitestgehend von landwirtschaftlichen Nutzflachen umgeben. Der Vorha-
benstandort umfasst derzeit einen in Nutzung befindlichen Acker und schliel3t einen Teilbereich der
Waldabteilung 4727 mit ein.

Andere Flachen im Gemeindegebiet kommen aufgrund bestehender Schutzgebiete, raumordneri-
scher Vorgaben sowie unzureichender GroR3e fur eine wirtschaftlich tragfahige Nutzung nicht in Be-
tracht. Nach Prifung mdoglicher Alternativen erweist sich dieser Standort als am besten geeignet.

Des Weiteren verlief das ZAV positiv zu Gunsten des Projektes, da es seitens des Ministeriums, als
innovativ und als ein grol3er Schritt zur Erreichung der Energie Ziele des Landes angesehen wird (vgl.
Kap. 3.6).

Das Plangebiet umfasst zwei raumlich voneinander getrennte Teilgebiete. Das groRere Teilgebiet
liegt im nordlichen Teil des Vorhabenstandortes, das kleinere im sidlichen Bereich. Die Gesamtfla-
che der beiden Teilgebiete betragt insgesamt ca. 82,5 Hektar. Beiden Teilbereichen ist das stark be-
wegte Relief des Landschaftsraumes gemein, das die topographische Auspragung des Plangebietes
wesentlich pragt.

Lage des Plangebietes

Das Plangebiet befindet sich ca. 400 m norddstlich des Ortsteils Glasow, der Gemeinde Glasow und
ca. 9 km stidostlich des Grundzentrums Locknitz.

Der Vorhabenstandort umfasst ausschlieRRlich Ackerflachen, die als solches auch weitestgehend in-
tensiv bewirtschaftet werden. Die landwirtschaftliche Nutzung setzt sich auf den umliegenden Fla-
chen fort.

Der Standort liegt bei einer Hohe von ca. 42 m G. NHN.
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5. Beriicksichtigung von allgemeinen Anforderungen und Belangen
5.1 Belange des Umweltschutzes einschlieBBlich Naturschutz und Landschaftspflege

Zu dem Bebauungsplan mit Begriindung wird entsprechend § 2a Baugesetzbuch BauGB ein Umwelt-
bericht als eigenstandiger Teil der Begrindung erstellt. Es werden alle Schutzgiter betrachtet und
dargestellt, die Gliederung des Umweltberichtes erfolgt nach Anlage | des BauGB.

Bau,- Errichtung und Betrieb des geplanten Solarparks stellen nach dem Bundes- und Landesnatur-
schutzgesetz sowohl durch bau-, durch anlage- als auch durch betriebsbedinge Auswirkungen einen
Eingriff in Natur und Landschaft dar. Entsprechend wird eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung mit
Vermeidungs-, Minderungs- und AusgleichsmalBnahmen erstellt und in den Umweltbericht aufge-
nommen. Die ,Hinweise zur Eingriffsregelung (HzE)" des Landes Mecklenburg-Vorpommern werden
als fachliches Werkzeug herangezogen, das Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehodrde bespro-
chen. Grundlage ist eine Biotop- und Nutzungstypenkartierung.

Um die artenschutzrechtlichen Belange im Verfahren zu bertcksichtigen, wird ein artenschutzrecht-
liche Fachbeitrag (AFB) vorgelegt, der die Auswirkungen auf die Fauna darstellt, es werden mégliche
artenschutzfachliche Vermeidungs-, Minderungs- und AusgleichsmalBnahmen erarbeitet. Diese wer-
den in den Umweltbericht ibernommen.

Soweit rechtliche méglich, werden die ermittelten Malinahmen etc. in die textlichen Festsetzungen
Ubernommen.

Grundlage der artenschutzrechtlichen Betrachtung ist eine Potenzialabschatzung der Arten im Be-
reich des Vorhabens. Die Betrachtung erfolgt als ,worst-case-Szenario”.

5.1.1 Schutzgebiete

Es werden keine nationalen Schutzgebiete durch die Satzung und deren Flachen beruhrt.

5.2 Bodenschutz

Der vorgesehene dauerhafte Bewuchs der Oberflache schitzt sie vor Erosion. Zudem stellt die ge-
plante extensive Bewirtschaftung der Grinflachen unter den Modulen fur den Boden, und fur das
Grundwasser einen Vorteil gegenlber der voran gegangenen landwirtschaftlichen Nutzung dar.

5.3 Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

Baudenkmale und Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt.

5.4 Belange des Schutzes vor Immissionen

Betriebs- und lagebedingt sind durch die geplanten baulichen Anlagen keine signifikanten Immissi-
onsbelastungen fur das Schutzgut Mensch zu erwarten.
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6. Planerische Zielsetzungen und Nutzungskonzept
6.1 Photovoltaikanlage

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die
Errichtung einer Photovoltaikanlage norddstlich der Ortslage Glasow geschaffen.

Die zukUnftige Nutzung des Gebietes soll entsprechend der Zulassigkeiten eines Sonstigen Sonder-
gebietes ,Photovoltaik” ermoglicht werden.

Im Aufstellungsverfahren werden insbesondere folgende Probleme betrachtet:

- die Umweltauswirkungen der Vorhaben auf umgebende Nutzungen sind zu untersuchen und dar-
zustellen

- die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes, die mit der Errichtung der
Photovoltaikanlage verbunden ist, ist zu ermitteln.

- ein ausreichender Schutz fur benachbarte empfindliche Nutzungen ist nachzuweisen.

Standortalternativen konnten nicht ermittelt werden. Eine Wiedernutzbarmachung von brachliegen-
den Flachen fur eine Flache zur Nutzung erneuerbarer Energien kommt in der Gemeinde Glasow
nicht in Betracht, da es keine in dieser Grol3enordnung verfigbaren, zusammenhangenden Flachen
im weiteren Umfeld gibt.

Nutzungskonzept

Innerhalb des Sonstigen Sondergebiets ist die Installation und Nutzung von Photovoltaikelementen
(PV-Elementen) zur Stromerzeugung vorgesehen.

Zu den baulichen Anlagen gehdéren die Photovoltaik-Module (Paneele), welche auf Metallstandern
befestigt werden. Die Aufstanderung wird im Boden verankert.

Es werden Anlagen zu folgenden Nutzungszwecken errichtet:

a) zum Betrieb, zur Wartung und zur Erneuerung von Photovoltaikanlagen mit Fundament, ein-
schlieRlich der erforderlichen Infrastruktur wie Schalt- und Trafostationen und Wechselrichter
und Batteriespeicher (Nebenanlagen);

b) zum Betrieb, zur Wartung zur Erneuerung und zu dauerhaften Belassung von unterirdischen,
gegebenenfalls mehrstrangigen Kabelleitungen nebst Steuer- und Kommunikationsleitungen;

¢) Unterhaltung und Benutzung von Zufahrtswegen;

d) zum jederzeitigen Zugang zu samtlichen Anlagen und Baulichkeiten, auch fur erforderliche Bau-
vorbereitungstatigkeiten, durch Betreten und Befahren mit Fahrzeugen und Maschinen, auch
durch Dritte, etwa durch Handwerker und Aufsichtspersonen.

Im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen nimmt der Planungstrager die Méglichkeit wahr,
die baulichen Anlagen bezuglich der Héhe und der Uberbauten bzw. Uberspannten Flache zu regeln
und zu begrenzen (s. auch Mal3 der baulichen Nutzung).
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Solarmodul (Modul):

Die Module weisen einen Wirkungsgrad von knapp 20% auf. Die Module selbst sollen auf Tischen
angeordnet werden und eine Neigung nach Stden in Richtung Sonne von 20° aufweisen. Die voll-
standig bestlickten Modultische erreichen an der Oberkante eine Héhe von knapp 4 m. Der Abstand
zwischen Modulunterkante und Boden liegt bei ca. 0,8 m.

Modulunterkonstruktion:

Die Module werden mittels Leichtmetallkonstruktion mit fest definiertem Winkel zur Sonne nach
Suden hin aufgestandert. Die Module werden auf sog. Tischen angeordnet, welche im Boden befes-
tigt werden. Als Befestigungsart sind einfach eingerammte Metallpfosten vorgesehen.

Trafostation / Wechselrichter:

Zur Umwandlung des als Gleichstrom gewonnenen Stroms in Wechselstrom werden Wechselrichter
bendtigt.

Modulfeldverkabelung:

Die Module werden miteinander verkabelt. Die einzelnen Kabel werden von den Tischen in soge-
nannten Kabelgraben zur jeweiligen Trafostation / Wechselrichter unterirdisch verlegt. Die Kabel
werden in Kabelgraben in die Erde eingebracht und die Graben anschlieBend wieder mit Erde ver-
fallt.

Einspeisekabel:

Zwischen der Freiflachen-Photovoltaikanlage und dem Einspeisepunkt wird ein Mittelspannungska-
bel verlegt. Ublicherweise werden diese Kabel mit Hilfe eines sog. Kabelpflugs in ca. 1 m Tiefe verlegt.

Zaun:.

Aus sicherheits- und versicherungstechnischen Grinden wird die Photovoltaikanlage mit einem 3 m
hohen Zaun eingefriedet und mit entsprechenden Zufahrten hergestellt. Zur Sicherstellung der
Durchlassigkeit der Zaunanlage fir Kleinsauger wird die Zaunanlage mit einer Bodenfreiheit von
mindestens 20 cm errichtet.

Betreibungskonzept

Die Nutzung erfolgt durch eine private Gesellschaft.

Die Flache wird befristet zum Betrieb einer Photovoltaik-Freianlage (PVA) mit Nebenanlagen genutzt.
Es sind der Betrieb, die Wartung und die Erneuerung vorgesehen. Zufahrtswege zur Unterhaltung
der Anlage werden geschaffen.

Laufzeit der Anlagennutzung / Rickbau

Der temporaren Zwischennutzung als Sonderflache PV Gber max. 40 Jahre folgt der komplette Ruck-
bau. AnschlieBend wird die Flache wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zuganglich gemacht.

NetzverknUpfungspunkt

Der erzeugte Strom wird Uber ein 20 kV Kabel zum geplanten Umspannwerk Lécknitz-Glasow trans-
portiert. Das geplante Umspannwerk befindet sich etwa 11km nordwestlich des Geltungsbereichs,
bzw. etwa 2,8 km westlich von Locknitz (53°27'3.39"N 14°10'19.27"E)
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Batteriespeichersystem:

Zur Erhéhung der Netzstabilitdt und zur Optimierung der Energieausnutzung ist die Installation ei-
nes Batteriespeichersystems vorgesehen, das der netzdienlichen Zwischenspeicherung und Leis-
tungspufferung der im Solarpark erzeugten elektrischen Energie dient. Die Anlage soll zentral auf
einer etwa 0,4 ha groRBen Flache im nordwestlichen Teil des Sondergebiets innerhalb der festgesetz-
ten Baugrenzen errichtet werden. Das Batteriespeichersystem ist mit einer Nennleistung von rund
75 % der installierten Gesamtleistung des Solarparks (91 MWp) und einer vorgesehenen Speicher-
bzw. Entladezeit von etwa vier Stunden konzipiert. Die Einspeisung der gespeicherten Energie erfolgt
Uber eine bestehende 20-kV-Mittelspannungsleitung, welche den Strom an das geplante Umspann-
werk Locknitz-Glasow weiterleitet.

Batteriepack-Container:

Die Batteriepack-Container werden auf Streifenfundamenten errichtet. Sie sind als Neben-
anlagen i. S. d. 8 14 BauNVO im festgesetzten Sondergebiet zuldssig. Das verwendete Con-
tainer-System beinhaltet ein integriertes Kihlungssystem.

Trafostation / Wechselrichter-Container:

Die Trafostation / Wechselrichter-Container werden auf Streifenfundamenten errichtet. Sie
sind als Nebenanlagen i. S. d. 8 14 BauNVO im festgesetzten Sondergebiet zulassig. Das ver-
wendete Container-System beinhaltet ein integriertes Kidhlungssystem, eine Mittelspan-
nungsschaltanlage (RMU) und eine zentrale Steuer- und Kommunikationskomponente (SCC).
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6.2 Batteriespeichersystem

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die
Errichtung einer Batterieenergiespeicheranlage im Plangebiet geschaffen, da diese i. S. d. § 14
BauNVO im festgesetzten Sondergebiet als Nebenanlage zulassig ist. Die Anlage ist als Nebenanlage
zur Nutzung von Sonnenenergie vorgesehen und dient der funktionalen Erganzung des geplanten
Solarparks. Ziel ist es, die mit der Photovoltaikanlage erzeugte Energie bedarfsgerecht zwischenzu-
speichern und so eine sichere, nachhaltige und effiziente Energieversorgung zu unterstitzen.

Die Notwendigkeit von Batteriespeichern ergibt sich aus den spezifischen Eigenschaften der Strom-
gewinnung aus Sonnenenergie. Die Einspeisung erfolgt witterungs- und tageszeitabhangig, sodass
die erzeugte Strommenge erheblichen Schwankungen unterliegt. Batteriespeicher ermaéglichen es,
Uberschussigen Solarstrom aus Zeiten hoher Sonneneinstrahlung zwischenzuspeichern und ihn in
Zeiten héheren Bedarfs wieder ins Netz einzuspeisen. Damit tragen sie wesentlich zur Glattung von
Einspeisespitzen, zur Vermeidung von Abregelungen sowie zur Erh6hung der Versorgungssicherheit
bei. Dartber hinaus leisten Batteriespeicher einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilitat, indem sie
systemdienliche Leistungen wie die Frequenzhaltung ibernehmen, die bislang von konventionellen
Kraftwerken erbracht wurden. Auf diese Weise unterstitzen sie die Integration der Sonnenenergie
in das bestehende Stromnetz und tragen unmittelbar zum Klimaschutz durch die Verringerung von
Treibhausgasemissionen bei.

Raumordnerisch sind Batteriespeicher im Kontext der Energiewende von besonderer Bedeutung.
Nach & 2 EEG 2023 liegen Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien
einschlieBlich der dazugehoérigen Nebenanlagen im Uberragenden 6ffentlichen Interesse und dienen
der offentlichen Gesundheit und Sicherheit. Die erneuerbaren Energien sind als vorrangiger Belang
in alle Schutzgutabwagungen einzustellen. Batteriespeicher sind dabei gemal § 3 EEG als Anlagen
anzusehen, da sie zwischengespeicherte Energie aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln.
Auch die Grundsatze des Landesentwicklungsplanes Mecklenburg-Vorpommern 2016 werden mit
dem Vorhaben erfillt, wonach in allen Teilrdumen eine sichere, preiswerte und umweltvertragliche
Energieversorgung zu gewahrleisten ist und der Ausbau erneuerbarer Energien an geeigneten
Standorten erfolgen soll.
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7. Verkehrsanbindung/ Ver- und Entsorgung

Der Bebauungsplan setzt zur Sicherung der ErschlieBung des Plangebietes gemal? 89 Abs.1 BauGB
StralBenverkehrsflachen fest.

Nach § 30 BauGB ist ein Vorhaben nur zuldssig, wenn die ErschlieBung auch gesichert ist. Sicherung
der Erschliefung meint dabei nicht, dass im Zeitpunkt der Prifung der Zulassigkeit die erforderlichen
ErschlieBungsanlagen bereits vorhanden sein muissen. Es genugt vielmehr und bedarf einer Prog-
nose, ob das Vorhaben ,im Zeitpunkt seiner Fertigstellung und der Nutzungsaufnahme an die erforderli-
chen ErschlieSungsanlagen technisch angeschlossen werden kann und diese dann ordnungsgemdf be-
nutzbar" sind (BVerwG, BauR 1986, 305).

7.1 Verkehrliche ErschlieRung

AuRere ErschlieBung

Der nérdliche Teilbereich wird tUber einen neu anzulegenden Zufahrtsweg von der KreisstraRe VG
83 sowie Uber bestehende Gemeindewege erschlossen.

Der stdliche Teilbereich ist Giber die DorfstralRe Glasow und anschlieRend Uber einen unbenannten
Gemeindeweg und Uber einen neu anzulegenden Zufahrtsweg erschlossen.

Innere ErschlieRung und Feuerwehrzufahrt

Die Innere ErschlieBung erfolgt Uber unbefestigte (Schotter)Wege.

7.2 Medien
Wasserver- und Entsorgung

Eine weitere ErschlieBung z.B. Wasserver- und Entsorgung ist fir das Plangebiet nicht erforderlich,
da in der aufsichtslosen Anlage keine Gebaude mit Raumen zum dauerhaften Aufenthalt von Men-
schen zulassig sein sollen und somit auch keine Sanitdrrdume entstehen werden.

Das von den Modulen abflieBende Niederschlagswasser ist breitflachig auf dem jeweiligen Grund-
stlick Uber die geschlossene Vegetationsdecke und belebte Bodenzonen zu versickern.

Elektroenergieversorgung/ Stromeinspeisung

Zur Erschlielung des Plangebiets ist lediglich der Anschluss zur Einspeisung der erzeugten Energie
an das offentliche Stromnetz notwendig. Der Anschluss erfolgt Uber ein erdverlegtes Mittelspan-
nungskabel von den Wechselrichtern bis zur Netzibergabestation. Der geeignete Einspeise- bzw.
Anschlusspunkt (Verkntpfungspunkt) fur die Erzeugungsanlage (EZA) ist geklart.

Telekommunikation

FUr das Sonstige Sondergebiet werden keine Anlagen der Telekommunikation benétigt.
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Brandschutz
Eine ausreichende Léschwasserversorgung ist durch die Gemeinde sicherzustellen.

Detailausfuhrungen z.B. der Feuerwehr-Stellplatze, Brandschutz- und Wundstreifen regelt ein Feu-
erwehrplan, der im Zuge des Bauantrages erstellt und mit der ¢rtlichen Feuerwehr abgestimmt wird.
Die Loschwasserversorgung wird entsprechend der Brandschutzvorschriften hinsichtlich Menge und
Zeitdauer durch einen Léschwasservorrat auf der Flache durch den Vorhabentrager sichergestellt.

Die Zufahrt fur die Feuerwehr wird Uber die vorhandene Zufahrt von der Kreisstrale VG83 ermdg-
licht. Weiterhin gewahrleistet die vorhandene Wegefihrung die Erreichbarkeit der Teilbereiche fir
die Feuerwehr.

Die Module der Photovoltaikanlage werden auf einem Tragersystem aus Stahl und Aluminium (nicht
brennbar) montiert, deren Pfosten in den Boden gerammt werden. Die Brandgefahr geht daher nicht
von der Anlage, sondern von der darunter befindlichen Vegetation aus. Diese wird durch die mehr-
malige Mahd pro Jahr vom Eigentimer der Anlage gepflegt. Somit soll einer Brandentstehung von
vornherein entgegengewirkt werden.

Abstimmung ortliche Feuerwehr und Brandschutzdienststelle

Fir die geplante Anlage ist an jeder Toranlage eine FeuerwehrdoppelschlieBung vorzusehen. Alter-
nativ kann ein zentrales Feuerwehrschltsseldepot (FSD) eingerichtet werden, um der Feuerwehr im
Einsatzfall einen schnellen und sicheren Zugang zum Geldnde zu gewahrleisten.

Im Planungsbereich sind 4 Loschwasserentnahmestellen vorgesehen, welche mit Léschwasserkis-
sen abgedeckt werden (siehe VEP). Die erforderliche Leistung wird mit einer Wasservorhaltung von
48 m3/h Uber zwei Stunden, also insgesamt rund 100 m3, gewahrleistet. Die Entnahmestellen sind
jeweils direkter Nahe der ErschlieBungswege vorgesehen und sind mit einer Bewegungsflache fur
die Feuerwehr verbunden.

Die Bewegungsflache fur die Feuerwehr ist jeweils an der entsprechenden Léschwasserentnahme-
stelle vorgesehen. Sie muss eine Grof3e von 7 x 12 Metern sowie eine Tragfahigkeit von 16 Tonnen
aufweisen und entspricht damit den Richtlinien fir die Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern.

Bezliglich der Batteriespeicher bestehen keine zusatzlichen Anforderungen, da die Container mit
einer internen Brandschutzanlage ausgestattet sind.

Erganzung VEP

Der VEP wird die Position der Loschwasservorhaltung abbilden.
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8.

Planinhalt und Festsetzungen gemaR § 9 Abs. 1 BauGB

Kartengrundlage

Als Kartengrundlage dient die Bestandsvermessung (Lage- und Hohenplan) des Vermessungsburos
(wird im weiteren Verfahren erganzt), mit Darstellung der aktuellen Liegenschaftskarte, Hohenbe-
zugssystem DHHN 2016 von Februar 2023.

Die im Folgenden gefassten Texte dienen der Erlauterung und Begrindung der Festsetzungen

TFO

BG

ZF
1.1

TF
1.1

Planungsrechtliche Festsetzungen
Aussagen und Festsetzungen gemaf § 9 Abs. 2i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB

Im Rahmen der festgesetzten allgemeinen Art der baulichen Nutzung sind ausschlieR3lich
Vorhaben zulassig, zu deren Durchfihrung sich der Vorhabentrager im Durchfihrungs-
vertrag mit der Gemeinde verpflichtet hat.

Die Festsetzung stellt sicher, dass Bauvorhaben den stadtebaulichen Zielen der Ge-
meinde entsprechen und rechtlich abgesichert sind. Durch die vertragliche Verpflichtung
wird die Qualitat der Bauvorhaben gewahrleistet und die Verantwortlichkeit des Vorha-
bentragers gestarkt.

Art der baulichen Nutzung (8 9 BauGB; § 11 BauNVO)

Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet gemal3 8 11 Abs. 2 BauNVO mit der
Zweckbestimmung "Photovoltaik" zeichnerisch festgesetzt (SO PV).

Gemal3 § 11 BauNVO wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung “Photo-
voltaik (PV)" festgesetzt.

Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Photovoltaik (PV)" dient der Ge-
winnung elektrischer Energie aus Sonnenenergie.

Das Sonstige Sondergebiet "Photovoltaik” (SO ,,PV*) dient der Errichtung und dem Betrieb
von Photovoltaikanlagen einschliel3lich den zu deren Wartung und Betrieb erforderlichen
technischen Anlagen und Sicherungseinrichtungen sowie baulichen Anlagen, die dem
Nutzungszweck unter 1.1 dienen und untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen,
die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstiicke oder des Bauge-
biets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen.

Auf der zeichnerisch festgesetzten Flache SO ,,PV* sind folgende Nutzungen zulassig:

e bauliche Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie, bestehend aus Photo-
voltaikmodulen, den Modeltischen und deren Unterkonstruktionen und Boden-
verankerungen

e Elektroleitungen/Verkabelungen

e Wechselrichterstationen

e Kameramasten

e Batteriespeicher

e innere ErschlieBungs- und Wartungswege (unbefestigt)

e landwirtschaftliche Nutzung ist ebenfalls zulassig
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BG

TF
1.2

BG

Die Flachen, auf denen Solarmodule der Photovoltaikanlage errichtet werden sollen, wer-
den als Sonstige Sondergebiete gemal? 8 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der
Zweckbestimmung ,Photovoltaik” festgesetzt. Sie dienen der Stromerzeugung durch
Photovoltaik. Hier sind neben den baulichen Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnen-
energie auch Nebenanlagen und notwendige Betriebseinrichtungen, wie Wechselrichter,
Trafostationen, Leitungen, Batteriespeicher, Zuwegungen und Kameramasten sowie bau-
liche Anlagen fur Nebenanlagen zuldssig. Neben der Aufstellung von Solarmodulen sol-
len die Flachen in dem sonstigen Sondergebiet auch landwirtschaftlich nutzbar sein.

Fur die Nutzung der Flache als Photovoltaikanlage wird eine zeitliche Befristung gemaRid
89 Abs. 2 BauGB Nr. 1 wie folgt festgesetzt.

Die Freiflachen-Photovoltaikanlage ist nur als zeitlich begrenzte Zwischennutzung
fur 40 Jahre zulassig.

Die Frist beginnt am 01.01. des auf der erstmaligen Inbetriebnahme folgenden Jahres.
Als Folgenutzung wird die landwirtschaftlich ackerbauliche Nutzung festgesetzt.

Fur das Vorhaben wurde eine Zielabweichung von den Zielen der Raumordnung nétig,
diese Zielabweichung verlief zugunsten des Vorhabens.

Im Hinblick auf die Rahmenbedingungen der beschiedenen Abweichung vom raumord-
nerischen Ziel ist festzustellen, dass in diesem ZAV die zeitliche Befristung einerseits und
die Festsetzung der Folgenutzung andererseits eingefordert wird.

Durch die zeitliche Begrenzung wird gewahrleistet, dass die Inanspruchnahme der Flache
nur temporar erfolgt und keine dauerhafte Umnutzung von landwirtschaftlichen Flachen
stattfindet. Die Ruckfuhrung in die landwirtschaftliche Nutzung dient dem Erhalt der Bo-
denfunktionen, der Sicherung des Freiraumverbunds und steht im Einklang mit der Um-
widmungsklausel des 8 1a Abs. 2 BauGB, da es sich um eine zeitlich befristete Zwischen-
nutzung handelt. Der Rickbau der Anlage ist erganzend im Durchfihrungsvertrag ver-
bindlich geregelt.
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ZF
2.1

BG

TF
2.1

BG

TF
2.2

BG

ManR der baulichen Nutzung - H6he baulicher Anlagen (8 9 Abs. 1 und § 16 - 23
BauNVO)

Die zulassige Uberbaubare Flache fur die im SO ,,PV* zuldssigen Nutzungen wird durch
Baugrenzen und die Umgrenzung von Nebenanlagen zeichnerisch festgesetzt.

Die Festsetzung der Uberbaubaren Grundstlcksflache erfolgt durch Baugrenzen nach

§ 23 Abs.3 BauNVO. Die Baugrenzen halten einen Abstand von mindestens 3 m zum Rand
des Geltungsbereiches ein. Auf den nicht Gberbaubaren Grundsticksflachen kdnnen Ne-
benanlagen, wie Anlagen zur Einfriedung und zur Befahrbarkeit, zugelassen werden.

Die baulichen Anlagen diirfen eine Gesamthdhe von 4 m bezogen auf den in der Plan-
zeichnung festgesetzten Héhenbezugspunkt von 47,9 m Gber NHN im System DHHN2016
nicht Uberschreiten. Gemald § 16 Abs. 6 BauNVO gilt die festgesetzte Hohe baulicher Anla-
gen nicht fur technische Aufbauten wie Antennen und Masten. Diese sind als untergeord-
nete Nebenanlagen zulassig, deren Gesamthdhe 6 Meter nicht Uberschreiten darf.

Die untere Kante der Modultische muss einen Abstand von mindestens 0,8 m Uber der
Bezugshdhe aufweisen. Die obere Kante der Modultische darf hdchstens 4,0 m Uber der
Bezugshdhe betragen.

Nach § 18 BauNVO sind bei der Festsetzung der Hohe baulicher Anlagen hinsichtlich des
Bestimmtheitsgebotes die erforderlichen Bezugspunkte zu bestimmen. Da sie eine ausrei-
chende Berechnungsgrundlage darstellen missen, missen textliche Festsetzungen zur
Hohe eindeutig sein, d.h. die in die Hohenberechnung einzustellenden Parameter mussen
klar und unmissverstandlich benannt werden. Als Bezugspunkte kommen die Firsthohe,
Traufhéhe, die Verkehrsflache oder die naturliche Gelandeoberflache in einem Bebau-
ungsplan (siehe BVerG, Beschl. V. 23.8.2017 - 4 BN 14.17) in Frage. Da die naturliche Ge-
landeoberflache im Zuge der Baumalinahme (die Solaranlagen werden aufgestandert,
ohne den Baugrund zu verandern) nicht verandert wird, kann im Rahmen der Aufstellung
des Bebauungsplans ,Solarpark Randow-Plateau” die naturliche Gelandeoberflache als
Bezugspunkt gewahlt werden

Die Uberbaubare Flache wird als Grundflachenzahl (GRZ) fur das SO ,PV*, mit 0,6 festge-
setzt. Nach § 19 Absatz 4 BauNVO ist eine Uberschreitung der festgesetzten GRZ unzulissig
und somit ausgeschlossen.

Die GRZ ist eine Verhaltniszahl, die angibt, wie viele Quadratmeter Grundflache je Quadrat-
meter Grundstucksflache zulassig sind. Folglich bestimmt die GRZ den Uberbaubaren Fla-
chenanteil eines fur die Nutzung vorgesehenen Grundstlickes und gibt damit den Versie-
gelungsgrad sowie die bauliche Dichte wieder. Die Photovoltaik-Freiflachenanlage wird aus
reihig angeordneten Kollektoren gebildet, die in verschattungsfreien Abstanden auf in den
Boden gerammten Montagegestellen aufgestandert werden.

Daher bildet die GRZ in der vorliegenden Planung nicht den Versiegelungsgrad ab. Sie be-
schreibt den Uberbaubaren Flachenanteil, der von den auBeren Abmessungen der Modul-
tische in senkrechter Projektion auf den Boden Uberschirmt wird. Da sich die Kollektoren
dachartig oberhalb der Erdoberflache befinden, bedecken sie zwar eine grolRe Flache. Die
tatsachliche Versiegelung beschrankt sich jedoch punktuell auf die Grindung (Veranke-
rung) der Montagegestelle und der erforderlichen technischen Nebenanlagen. Die
Malfestsetzung der GRZ dient einer moglichst optimalen Ausnutzung des Plangebietes flr
die Errichtung der Photovoltaik-Freiflachenanlage und damit einem sparsamen und scho-
nenden Umgang mit Grund und Boden im Sinne der Bodenschutzklausel des & 1a BauGB.
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ZF 3;
TF3
BG

ZF 4,
TF 4

BG

Verkehrsflachen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)

Die im Geltungsbereich liegenden Flachen werden als private Verkehrsflachen (Flurstuck:
44, 45 (tlw.), 46 (tlw.), 48(tlw.), 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 5 und 20 (tlw.)) textlich sowie
zeichnerisch festgesetzt.

Die Festsetzung der privaten Verkehrsflachen dient der stadtebaulichen Ordnung. Mit der
textlichen Festsetzung im SO ,PV” soll die Lage der funktional erforderlichen Erschlie-
RBungsflachen geregelt werden.

Naturschutzrechtliche Kompensation (8 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

Zaunanlagen bis zu einer max. Héhe von 3,0 m (amtlichen H6henbezugssystem DHHN
2016) zulassig. Zu den Nachbargrundsticken sind folgende Einfriedungen zulassig. Ma-
schendraht- oder Drahtgitterzaun bis zu einer H6he von 2,50 m Uber OK Gelande mit ei-
nem erganzenden Ubersteigschutz bis 0,50 m Héhe. Zwischen Zaununterkante und Ge-
landeoberflache ist entsprechend der Gelandemorphologie ein Abstand von mindestens
20 cm vorgesehen. Die Zaune sind ohne durchlaufende Zaunsockel zu errichten

Die Festsetzung einer Einfriedung erfolgt vor dem Hintergrund erheblicher Investitionen
in Sachwerte, wie sie bei der Installation eines Solarparks anfallen. Versicherungen verlan-
gen geeignete Vorkehrungen zum Schutz der Anlage vor Diebstahl, Vandalismus und an-
deren Beschadigungen. Um das Risiko finanzieller Einbuf3en zu minimieren und die wirt-
schaftliche Tragfahigkeit der Anlage zu sichern, ist eine geeignete Einfriedung erforderlich.
Zudem durfen die Flachen eines Solarparks nicht frei zuganglich sein, um unbefugtes Be-
treten, Manipulationen und potenzielle Gefahrdungen von Personen zu verhindern. Die
Art der Einfriedung wird daher im Sonstigen Sondergebiet geregelt, um den spezifischen
Gegebenheiten des Standorts - bauliche, topografische und dkologische Aspekte - gerecht
zu werden und eine harmonische Integration in das Umfeld sowie eine objektive Abwa-
gung zwischen Sicherheits- und Landschaftsschutzaspekten zu erméglichen. Gleichzeitig
berlcksichtigt die Festsetzung 6kologische Kriterien: Die Zaunanlage soll eine Bodenfrei-
heit von mindestens 20 cm aufweisen, um die Durchlassigkeit fur Kleinsauger zu sichern.
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ZF 5;
TF5

BG

6.1

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (8 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB)

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte werden auf den Flachen der Flursticke 44, 45 (tlw.), 46
(tlw.), 48(tlw.), 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 5 und 20 (tlw.) der Flur 104 der Gemarkung
Glasow zugunsten der Offentlichen Hand, eines beschrankten Personenkreises sowie der
jeweiligen Eigentimer festgesetzt, um die sichere Erreichbarkeit, den FuRR- und Fahrzeug-
verkehr sowie Betrieb, Wartung und Erweiterung der Versorgungsleitungen zu gewahrleis-
ten.

Die Festsetzung der Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sieht die zuvor genannte Flache rdum-
lich fur die entsprechenden Rechtevergabe vor und stellt in gewissermal3en eine Reservie-
rung dar. Mit der Festsetzung im SO ,,PV“ soll die Lage der oben genannten Rechte geregelt
werden. Des Weiteren

Die Begunstigten bzgl. der Geh-, Fahr- und Leitungsrechte betrifft einen eingeschrankten
Personenkreis, welche die o0.g. Rechte erhalten, um tUber Fremdeigentum die Vorhaben-
flache zu erreichen

Flichen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in Verb. mit § 1a Abs. 2 BauGB
und der Eingriffsregelung nach BNatSchG)

Wird im weiteren Verfahren ergdnzt.

Ortliche Bauvorschriften

Gemal 8§ 86 Abs. 2 LBauO M-V sind innerhalb des Geltungsbereiches des sonstigen Son-
dergebietes Anlagen der AuBenwerbung unzulassig.
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9.

Hinweise als Teil des Planinhaltes/ nachrichtliche Ubernahmen

Die nachfolgend aufgefuihrten Hinweise wurden in die Planzeichnung/textliche Festsetzungen Teil B
aufgenommen und sind bei der weiteren technischen Planung und deren Umsetzung zu berucksich-

tigen.

Hinweise werden entsprechend der Inhalte der Stellungnahmen der Trager 6ffentlicher Belange er-
ganzt, die im Zuge der Beteiligung mitgeteilt werden und im Zuge des Abwagungsprozesses in die
Bauleitplanung einflieRen.

Hinweise
Bodendenkmalpflege

Denkmalschutz SG Rechtl. Bauaufsicht/Denkmalschutz (Ansprechpartner Frau Schwebs,
Tel.: 03834 8760 3147); aus der Stellungnahme vom 29.01.2024 werden folgende Hinweise
berucksichtigt:

~Nach gegenwdrtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt.

Aus archdologischer Sicht sind im Geltungsbereich der o.g. Planung Funde méglich, daher sind
folgende Regelungen als MaBnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen in den Plan und
fir die Bauausfiihrung zu tibernehmen:

Wenn wdhren der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbriiche
usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschiittete Gewdélbe, Verfillungen von
Grdben, Brunnenschéchten, verfiillte Latrinen- und Abfaligruben, gemauerte Fluchtgénge und
Erdverfdrbungen (Hinweise auf verfiillte Gruben, Grében, Pfostenlécher, Brandstellen oder Grd-
ber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Miinzen. Urnenscherben, Steinsetzungen, Hélzer, Holz-
konstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerdtschaften aller Art (Spielsteine, Kimme, Fi-
beln, Schliissel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese gem. § 11 Abs. 1 und 2 DSchG M-V
unverziiglich der unteren Denkmalschutzbehérde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gemdfs §
11 Abs. 1 DSchG M-V fiir den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentimer oder
zufdllige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverdndertem Zustand zu
erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fliinf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher
Anzeige spdtestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehérde kann die Frist im Rah-
men des Zumutbaren verldngern, wenn die sachgemdfSe Untersuchung oder die Bergung des
Denkmals dies erfordert. Aufgefundene Gegenstdnde sind dem Landesamt fiir Kultur und Denk-
malpflege zu (ibergeben.”

Bau- und Kunstdenkmale

Denkmalschutz SG Rechtl. Bauaufsicht/Denkmalschutz (Ansprechpartner Frau Schwebs,
Tel.: 03834 8760 3147); aus der Stellungnahme vom 29.01.2024 werden folgende Hinweise
berUcksichtigt:

~Durch das Vorhaben werden Belange des Baudenkmalschutzes nicht bertihrt.”
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10. Weitere Hinweise

Die weiteren Hinweise sind bei der technischen Planung und deren Umsetzung zu bertcksichtigen.
Vor allem wird mit der Aufnahme in diese Begrindung auf Hinweise aus den Stellungnahmen ver-
wiesen. Diese Hinweise werden entsprechend der Inhalte der Stellungnahmen der Trager 6ffentli-
cher Belange erganzt, die im Zuge der Beteiligung mitgeteilt werden und im Zuge des Abwagungs-
prozesses in die Bauleitplanung einflie3en.

Sie sind fur die nachfolgende weitere Planung relevant.

10.1 Altlasten und Bodenschutz

Das Altlastenkataster flr das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom Landesamt fur Umwelt, Na-
turschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Stral3e 12, 18273 Gustrow, anhand
der Erfassung durch die Landrate der Landkreise und OberbUrgermeister der kreisfreien Stadte ge-
fuhrt. Zum Altlastenverdacht muss jeweils eine Abfrage im Zuge der Objektplanung erfolgen. Ent-
sprechende Ausklnfte aus dem Altlastenkataster sind dort erhaltlich. Die untere Bodenschutzbe-
hérde weist im Allgemeinen fir BaumaRnahmen auf die Bestimmungen des Bundesbodenschutz-
gesetzes hin.

Zu beachten ist auch das Bundes-Bodenschutzgesetz und das Landesbodenschutzgesetz. Gemald §
4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu verhalten, dass
keine schadlichen Bodenverdnderungen hervorgerufen werden und somit die Vorschriften dieses
Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsatze des BBodSchG und des Landesbo-
denschutzgesetzes sind zu berilcksichtigen.

Soweit im Rahmen von BaumaRnahmen Uberschussbéden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem
Grundstuck auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz Pflich-
tigen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu treffen, die standorttypi-
schen Gegebenheiten sind hierbei zu berulcksichtigen.

Die Forderungen der 88 10 bis 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind
zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial
5/1998) wird besonders hingewiesen.

Der bei den Bauarbeiten anfallende und zur Wiederverwendung Vorort vorgesehene und geeignete
Bodenaushub ist getrennt nach Bodenarten zu lagern und getrennt nach Bodenarten wieder einzu-
bauen. Nachweislich mit Schadstoffen belasteter Bodenaushub ist einer den gesetzlichen Vorschrif-
ten entsprechenden Entsorgung zuzufthren.

Falls bei Erdarbeiten Anzeichen von schadlichen Bodenveranderungen (z.B. abartiger, muffiger Ge-
ruch, anormale Farbung des Bodenmaterials, Austritt verunreinigter Fllssigkeiten, Reste alter Abla-
gerungen) auftreten, ist die untere Bodenschutzbehdrde im Umweltamt des Landkreises umgehend
zu informieren.

10.2 Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Die bei den Arbeiten anfallenden Abfalle sind laut 88 7 und 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
einer nachweislich geordneten und gemeinwohlvertraglichen Verwertung bzw. Beseitigung zuzufiih-
ren. Bauschutt und andere Abfalle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und umweltgerecht
nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene Deponien, Aufbereitungsanlagen
usw.).

Es ist darauf zu achten, dass im gesamten Vorhabenraum die Lagerung von Baustoffen flachenspa-
rend erfolgt. Baustellzufahrten sind soweit wie moglich auf vorbelasteten bzw. entsprechend
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befestigten Flachen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Technologien,
die den technischen Umweltstandards entsprechen, sind die Auswirkungen auf den Boden so gering
wie moglich zu halten. Nach Beendigung der BaumalRnahme sind Flachen, die temporar als Baune-
benflachen, Bauzufahrten oder zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden wieder herzurichten.
Insbesondere sind die Bodenverfestigungen zu beseitigen.

Sollten bei Erdarbeiten Auffalligkeiten wie unnaturliche Verfarbungen bzw. Gerliche des Bodens auf-
treten, ist der Landrat zu informieren. Der Grundstuckbesitzer ist als Abfallbesitzer nach dem Kreis-
laufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemalien Entsorgung des belasteten Bodenaushubs ver-
pflichtet.

Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfallen hat entsprechend der Vorschriften des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnung zu erfolgen.

Bei Abbruch- und Baumafinahmen anfallender unbelasteter Bauschutt ist einer zugelassenen Bau-
schuttaufbereitungsanlage zuzufuihren. Eine Verbringung auf eine fir Hausmull oder hausmullahn-
liche Gewerbeabfalle zugelassene Deponie ist untersagt.

Vor Beginn der Umbau-, Abbruch- und Sanierungsarbeiten ist eine Uberpriifung auf das Vorhanden-
sein asbesthaltiger Materialien und Bauteile erforderlich. Bei Abbruch, Transport und bei Ablagerung
von Zementasbestbestandteilen (Abf.Sch Nr. 170105) sind die Forderungen der TRGS 519 strikt ein-
zuhalten.

Nachweisliche kontaminierter StraBenaufbruch, Bauschutt oder Bodenaushub ist als gefahrlicher
Abfall einzustufen und darf nur in dafir zugelassenen Anlagen durch entsprechende Unternehmen
entsorgt oder behandelt werden.

Zu diesen gefahrlichen Abfallen zéhlen auch Teerpappen bzw. mit Teerpappen behaftete Baustoffe,
teerhaltige Isolierpappen bzw. teerhaltiger StraBenaufbruch.

Die bei der geplanten BaumalRnahme anfallenden Abfalle sind ordnungsgemal? und schadlos zu ver-
werten (8 7 KrWG) oder, soweit eine Verwertung technisch nicht méglich oder wirtschaftlich nicht
zumutbar ist, unter Wahrung des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen (§ 15 KrWG).

10.3 Denkmalpflege

Im Allgemeinen gilt: Alle Veranderungen am Denkmal und in seiner Umgebung, wenn das Erschei-
nungsbild erheblich beeintrachtigt ist, sind genehmigungspflichtig. Gemali 8 7 Abs. 1 DSchG M-V ist
die untere Denkmalschutzbehdrde bzw. gemal 8 7 Abs. 6 DSchG M-V die zustandige Behdrde Ge-
nehmigungsbehorde.

Insbesondere muss vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und Dokumentation
der betroffenen Teile der mit der Farbe (Blau) gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt wer-
den. Die Kosten fUr diese MalBnahme tragt der Verursacher des Eingriffs gemaR § 6 Abs. 5 DSchG M-
V. Uber die in Aussicht genommenen MalBnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenk-
mals ist das Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu un-
terrichten.

Hinweise:

Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie beim Landesamt
far Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4/5 in 19055 Schwerin.
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10.4 StraRenverkehrswesen

Es wird auf die rechtzeitige und entsprechend den Vorschriften notwendige Beteiligung der Behdrde
in Bezug auf Bauarbeiten, die die ErschliefungsstralRen berUhren, hingewiesen.

Bei BaumalBnahmen ist der Veranlasser verpflichtet, solche Technologien anzuwenden, mit denen
fur den Verkehrsablauf die gunstigste Losung erzielt wird. Eine Gewahrleistung des Anliegerver-
kehrs, des Schulerverkehrs und der Rettungsfahrzeuge mussen gegeben sein. Der Verkehrsablauf
und die Sicherheit im StralRenverkehr besitzen gegentiber den Baumalinahmen, die zur Einschran-
kung bzw. zeitweiligen Aufhebung der 6ffentlichen Nutzung von Stral3en fuhren, den Vorrang. Die
Grundsatze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der BaumaRnahme zu beachten.

Alle Baumalinahmen bzw. Beeintrachtigungen, die den Stral3enkdrper mit seinen Nebenanlagen be-
treffen, sind mit dem zustandigen StraRenbaulasttrager abzustimmen.

Bei der Anbindung an das offentliche StraBennetz und bei Bauarbeiten im &ffentlichen Verkehrs-
raum (Gehweg, StraRen, usw.) durch den Bau ausfuhrenden Betrieb ist zwei Wochen vor Beginn der
Bauphase eine verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend § 44 Abs. 1 und 8 45 Abs. 1 und 6 StVO
die Genehmigung auf Verkehrsraumeinschrankung bei der StralRenverkehrsbehérde des Landkrei-
ses einzuholen. Der Antrag ist mind. 14 Tage vor Baubeginn einzuholen.

10.5 Festpunkte der amtlichen geodéatischen Grundlagennetze in M-V und Vermes-
sungsmarken

Befinden sich gesetzlich geschitzte Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des
Landes Mecklenburg-Vorpommern im Plangebiet, sind diese zu sichern. Fir weitere Planungen und
Vorhaben sind die Informationen im Merkblatt Uber die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte
zu beachten. Es ist der Landkreis als zustandige Vermessungs- und Katasterbehérde zu beteiligen,
da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermessungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnah-
mepunkte sind ebenfalls zu schitzen.

Das geodatische Festpunktfeld und Grenzmerkmale aller Art dirfen nicht beschadigt und beein-
trachtigt werden. Notwendige Sicherungen bzw. Verlegungen sind rechtzeitig zu beantragen. Das
unberechtigte Entfernen bzw. Beschadigung ist nach § 37 des Gesetzes Uber die amtliche Geoinfor-
mations- und Vermessungsgesetz - (GeoVermG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.
Dezember 2010 (GVOBI. M-V Nr. XXX3 S. 713), letzte ber(icksichtigte Anderung: Inhaltstibersicht, §8§
15, 22, 33, 36 geandert, § 24 neu gefasst durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Mai 2018 (GVOBI. M-
V' S. 193, 204), eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer GeldbulRe geahndet werden kann.

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes Uber die Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich geschitzt. Wer notwendige MaR-
nahmen treffen will, durch die geodatische Festpunkte gefahrdet werden kénnen, hat dies unver-
zUglich dem Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern mitzuteilen.

10.6 Kampfmittel
Munitionsfunde sind in Mecklenburg-Vorpommern nicht auszuschliel3en.

Gemal § 52 LBauO ist der Bauherr fiir die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften verant-
wortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefahrdungen
fUr auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie mdglich auszuschlieBen. Dazu kann auch die
Pflicht gehoren, vor Baubeginn Erkundungen tber eine mogliche Kampfmittelbelastung des Baufel-
des einzuholen.
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Konkrete und aktuelle Angaben Uber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelauskunft) der in Rede
stehenden Flachen sind gebuUhrenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes fur
zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V (LPBK M-V) erhalt-
lich. Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird vor Bauausfihrung empfohlen.

Auch in Gebieten, die nicht als kampfmittelbelastet ausgewiesen sind, kdnnen Einzelfunde auftreten.
Daher sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzufihren. Sollten wider Erwarten
Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so sind die Arbeiten einzustellen, der Fundort zu rdumen
und abzusperren. Nachfolgend hat die Meldung Uber den Notruf der Polizei oder die nachste Poli-
zeidienststelle an den Munitionsbergungsdienst M-V zu erfolgen. Gemal3 § 5 Abs. 1 Kampfmittelver-
ordnung M-V ist die Fundstelle der drtlichen Ordnungsbehdrde beim zusténdigen Amt unverzuglich
anzuzeigen.

10.7 Wasserwirtschaft

Entsprechend dem Sorgfaltsgebot des 85 WHG ist bei allen Vorhaben und Malinahmen, mit denen
Einwirkungen auf ein Gewasser (Oberflachenwasser, Grundwasser) verbunden sein kénnen, die
nach den Umstanden erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um Beeintrachtigungen sicher auszu-
schlieBen. Insbesondere ist zu gewahrleisten, dass keine wassergefahrdenden Stoffe in den Unter-
grund eindringen kénnen, die zu einer Beeintrachtigung des Grundwassers fihren kénnen.

Hinsichtlich des Abflusses des Niederschlagswassers von den Baugrundsticken wird auf folgende
gesetzliche Bestimmungen hingewiesen:

Der naturliche Ablauf wild abflieBenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstiick darf nicht zum
Nachteil eines héher liegenden Grundstlcks behindert werden. Der naturliche Ablauf wild abflie-
Renden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstticks verstarkt oder auf an-
dere Weise verandert werden. (§ 37 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)).

Die Ableitung von Abwassern oder Oberflachenwasser in oder auf die 6ffentlichen Stral3en ist unzu-
[8ssig. (8 49 Abs. 3 Stralden- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV).

10.8 Waldabstand/Waldflachen

FUr bauliche Anlagen ist ein Abstand von 30 m zum Wald einzuhalten (gem. 820 Abs. (1) Landeswald-
gesetz M-V (LWaldG)). Gefahrdungen und Beeintrachtigungen der nahe liegenden Waldflachen sind
wahrend der Bauphase, durch Einhaltung des 30 m Abstandes, zu vermeiden.

10.9 Mitteilungen der Versorgungsunternehmen

Im Zuge der Beteiligung werden Versorgungsunternehmen beteiligt und geben in der Regel Hinweise
ab, die fUr spatere Bauvorhaben relevant sind. Darauf wird nachfolgend auszugsweise verwiesen.
Im Zuge der jeweiligen Objektplanung sind diese Angaben erneut einzuholen.

Deutsche Telekom Technik GmbH

Im Allgemeinen gilt: ,Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deut-
schen Telekom AG von den BaumafSnahmen bertihrt werden und miissen infolgedessen gesichert, verdn-
dert oder verlegt werden, bitten wir Sie, den Beginn der BaumafSnahme so friih wie méglich, mindestens 2
Monate vor Baubeginn, schriftlich bei der Deutschen Telekom Technik GmbH, T NL Ost, Rs. PTI 23, Am
Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard, anzuzeigen.
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Bei der Bauausfiihrung ist darauf zu achten, dass Beschéddigungen an Telekommunikationslinien vermie-
den werden und aus betrieblichen Griinden (z. B. im Falle von Stérungen) jederzeit der ungehinderte Zu-
gang zu vorhandenen Telekommunikationslinien méglich ist.

Es ist deshalb erforderlich, dass sich die bauausfiihrende Firma 2 Wochen vor Baubeginn lber die zum
Zeitpunkt der Bauausfiihrung vorhandenen Telekommunikationslinien bei der Deutschen Telekom Technik
GmbH, T NL Ost, Ressort PTl 23, informiert.”

Entwurf 33/43



Gemeinde Glasow | vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.1 ,,Solarpark Randow - Plateau”

11. Hinweise fiir die Bauphase

11.1 Denkmalpflege

Denkmalschutz SG Rechtl. Bauaufsicht/Denkmalschutz (Ansprechpartner Frau Schwebs, Tel.: 03834
8760 3147); aus der Stellungnahme vom 29.01.2024 werden folgende Hinweise berucksichtigt:

~Nach gegenwdrtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt.

Aus archéologischer Sicht sind im Geltungsbereich der o.g. Planung Funde méglich, daher sind folgende
Regelungen als MaBnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen in den Plan und fiir die Bauausfiih-
rung zu tbernehmen:

Wenn wdhren der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbrtiche usw.) Be-
funde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschlittete Gewdlbe, Verfiillungen von Grében, Brunnen-
schdchten, verfillte Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte Fluchtgénge und Erdverférbungen (Hinweise
auf verfiillte Gruben, Grdben, Pfostenldcher, Brandstellen oder Graber) oder auch Funde wie Keramik, Glas,
Miinzen. Urnenscherben, Steinsetzungen, Hélzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Ge-
rdtschaften aller Art (Spielsteine, Kimme, Fibeln, Schliissel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese
gem. § 11 Abs. 1 und 2 DSchG M-V unverziiglich der unteren Denkmalschutzbehérde anzuzeigen. Anzeige-
pflicht besteht gemdf$ 8 11 Abs. 1 DSchG M-V fiir den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigen-
timer oder zufillige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. & 11 Abs. 3 DSchG M-V in unveréndertem Zustand zu erhalten. Diese
Verpflichtung erlischt fiinf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spdtestens nach
einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehérde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verldngern,
wenn die sachgemdfSe Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert. Aufgefundene Gegen-
stdnde sind dem Landesamt fiir Kultur und Denkmalpflege zu (ibergeben.”

11.2 StraBenverkehrswesen

StralBenverkehrsamt SG Verkehrsstelle (Ansprechpartner Herr Guderjan, Tel.: 03834 3635); aus der
Stellungnahme vom 29.01.2024 werden folgende Hinweise berlicksichtigt:

JAus der Sicht des StrafSenverkehrsamtes; SB Verkehrslenkung als untere Verkehrsbehdrde gibt es unter
Beachtung der folgenden Hinweise zu o.g. Bauvorhaben keine Einwénde:

Die wéhrend des Ausbaus notwendigen Einschrdnkungen des 6ffentlichen Verkehrsraumes bzw. die not-
wendige Aufstellung von amtlichen Verkehrszeichen sind rechtzeitig, jedoch spdtestens 14 Tage vor Baube-
ginn, Uber die bauausfiihrende Firma beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, StrafSenverkehrsamt zu
beantragen.”
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12. Flachenbilanz

(wird im weiteren Verfahren erganzt)

Sonstiges Sondergebiet

Flachen fur MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft

Verkehrsflachen

695.981,96 m?
129.018,04 m?

Gesamt

825.000,00 m?

13. Anlagen

Begrundung Teil I, Umweltbericht (Wird im weiteren Verfahren erganzt.)

Zielabweichungsverfahren
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MV =

Mecklenburg-Vorpommern
Ministerium fiir Wirtschaft,
Infrastruktur, Tourismus
und Arbeit

fiir Wirtschaft und Arbeit 9 Bearbeiter: Oliver Gréh

Vi , 19048 Schwerl
orposImeT i Telefon: 0385/588-15618

per Empfangsbekenntnis AZ: 509-00000-2013/001-262
Amt Lécknitz-Penkun fir die Email: 0.groeh@wm.mv-regierung.de
Gemeinde Glasow

Chausseestralle 30 Schwerin, den 26.08.2025

17321 Locknitz

Errichtung einer Freiflichenphotovoltaikanlage auf dem Gebiet der Gemeinde

Glasow, Landkreis Vorpommern-Greifswald

hier: Antrag der Gemeinde Glasow vom 26.09.2023 auf Zulassung einer Abweichung
von den Zielen der Raumordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

I. Im Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens ergeht folgende Entscheidung:

1. Fiir die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 ,Solarpark Randow-Plateau®
wird gemiR § 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz i.V.m. § 5 Abs. 1 Landespla-
nungsgesetz eine Abweichung von dem im Landesraumentwicklungspro-
gramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 festgelegten Ziel der Raumordnung,
dass landwirtschaftlich genutzte Flichen nur in einem Streifen von 110 Me-
tern beiderseits von Autobahnen, BundesstraBen und Schienenwegen fiir
Freiflichenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden diirfen, zu-
gelassen.

Die Zulassung der Zielabweichung erfolgt unter folgenden MaBgaben:

1.1. Die Gemeinde hat sich mit der zustindigen unteren Rechtsaufsichts-
behdérde ins Benehmen zu setzen, wobei durch letztere zu erklédren ist,
gegen die Erfiillung der Auswahlkriterien insbesondere beziiglich der
zugesagten Zuwendungen/Leistungen des Vorhabentrigers an die
Gemeinde keine rechtsaufsichtlichen Bedenken geltend zu machen.
Fiir den Fall rechtsaufsichtlicher Bedenken ist die Erfiillung der Aus-
wahlkriterien rechtskonform anzupassen.

Allgemeine Datenschutzinformationen:

o Der Kontakt mit dem Ministerium ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der von lhnen ggf. mitgeteilten persénlichen
9 Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 DSG-MV).
?_-3 Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter www.regierung-mv.de/datenschutz/.
g
a Hausanschrift: Postanschrift: Telefon: 0385 / 588-0
= Johannes-Stelling-Stralte 14 19048 Schwerin Telefax: 0385 / 588 - 5045
19053 Schwerin poatstelle@wm.mv-feg} A

https:/Awww.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/
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1.2. Die Gemeinde hat die oberste Landesplanungsbehdérde liber den Ab-
schluss des Bauleitplanverfahrens, durch die Vorlage der Bekanntma-
chung der Satzung gemaf § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch sowie eines
ausgefertigten Exemplars der Satzung, in Kenntnis zu setzen.

1.3. In dem zu erstellenden Bebauungsplan ist durch eine textliche Fest-
setzung gemiR § 9 Abs. 2 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sicherzustel-
len, dass die Photovoltaik-Freiflichenanlage nur wahrend ihrer Nut-
zungsdauer zuldssig ist. Als Folgenutzung ist Flache fiir die Landwirt-
schaft festzusetzen.

1.4. Durch Abschluss eines stidtebaulichen Vertrags gemaf § 11 Bau-
gesetzbuch (BauGB) zwischen der Gemeinde Glasow und dem Vorha-
bentrager ist der Riickbau der Photovoltaik-Freiflaichenanlagen nach
Ablauf des im Bebauungsplan festzusetzenden bestimmten Zeitraums
sicherzustellen.

2. Diese getroffene Entscheidung gilt nur in Verbindung mit den im Antrag vom
26.09.2023 und mit der Antragsergdnzung vom 20.03.2025 genannten MaR-
nahmen und Zusagen, welche ein gesteigertes Landesinteresse an dem Vor-
haben begriinden.

3. Diese landesplanerische Entscheidung zur Abweichung von den Zielen der
Raumordnung gilt nur solange, sich die Grundlagen nicht wesentlich an-
dern. Die Einschatzung hieriiber trifft die oberste Landesplanungsbehorde.

4. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.
5. Es werden folgende Hinweise gegeben:

5.1. Die Entscheidung lber die Zielabweichung umfasst nur die Inan-
spruchnahme durch eine Freiflichenphotovoltaikanlage auf den im
Antrag dargestellten landwirtschaftlich genutzten Flachen.

5.2. Die Entscheidung zur Zielabweichung hat keine prajudizielle Wirkung
fiir die erforderlichen Priifungen der weiteren &ffentlich-rechtlichen
Belange zur Aufstellung der kommunalen Bauleitplanung sowie ggf.
der Notwendigkeit der Durchfiihrung eines Baugenehmigungsverfah-
rens. Ebenfalls hat sie keine prdjudizielle Wirkung hinsichtlich weite-
rer offentlich-rechtlicher Genehmigungen.

5.3. Im Verfahren sind weitere Hinweise des Ministeriums fiir Klimaschutz,
Landwirtschaft, lindliche Raume und Umwelt eingegangen. Diese
sind dem Bescheid beigefiigt.

Il. Begriindung
1. Sachverhalt und Kurzbeschreibung des Vorhabens
Dem Antrag der Gemeinde Glasow vom 26.09.2023 auf Zulassung einer Abweichung

von den Zielen der Raumordnung liegt die geplante Errichtung einer Freiflachenpho-
tovoltaikanlage durch die secureenergy solutions AG zugrunde.
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Zur Umsetzung des Vorhabens hat die Gemeinde Glasow am 19.12.2022 den Be-
schluss iiber die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 ,Solarpark Randow-Plateau*
gefasst, der am 15.08.2023 hinsichtlich des Geltungsbereichs des Vorhabnes geén-
dert worden ist. Die Grolke des geplanten Solarparks betragt 80,5 Hektar.

GemalR § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitplane den Zielen der Raum-
ordnung anzupassen. Als Ziel der Raumordnung bestimmt das Landesraumentwick-
lungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016) im Programmsatz
5.3.(9), dass landwirtschaftlich genutzte Flachen nur in einem Streifen von 110 Metern
beiderseits von Autobahnen, Bundesstralien und Schienenwegen fir Freiflichenpho-
tovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden dirfen. Der geplante Solarpark be-
findet sich auBerhalb der im LEP M-V 2016 geregelten Fldchenkulisse. Damit ist eine
Anpassung der vorgenannten Bauleitplanung der Gemeinde Glasow an die Ziele der
Raumordnung grundséatzlich nicht méglich.

Jedoch soll gemiR § 6 Abs. 2 Satz 2 Raumordnungsgesetz (ROG) eine Abweichung
von den Zielen der Raumordnung zugelassen werden, wenn die Abweichung unter
raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundziige der Planung
nicht berlihrt werden.

Gemalk § 5 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LPIG) obliegt die Zustandigkeit fiir die Zu-
lassung einer Zielabweichung der obersten Landesplanungsbehérde. Die Zulassung
einer Zielabweichung bedarf des Einvernehmens der jeweils bertihrten Fachministe-
rien. Dies wurde mit Schreiben vom 18.06.2025 seitens des Ministeriums fur Inneres,
Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern sowie mit Schreiben vom
21.08.2025 seitens des Ministeriums fur Klimaschutz, Landwirtschaft, landliche
Raume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern erteilt.

2. Rechtliche Begriindung

Die gegenstandliche Entscheidung beruht auf § 6 Abs. 2 Saiz 2 ROG, wonach eine
Abweichung von den Zielen der Raumordnung zugelassen werden soll, wenn die Ab-
weichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundziige
der Planung nicht bertihrt werden.

a) Die Abweichung ist unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar

Vertretbar ist eine Abweichung dann, wenn deren Zulassung raumordnerisch sinnvoll
ist und eine effektive Verwirklichung der Ziele und Grundsétze der Raumordnung im
Ubrigen nicht erschwert wird.

Fir die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 ,Solarpark Randow-Plateau” gelten,
neben dem unter Punkt. 1 bestimmten Ziel der Raumordnung, die als Grundsatze
bestimmten Festlegungen der Programmsétze 5.3. (1) und 5.3 (9) des LEP M-V 2016.
Seit dem Inkrafttreten des LEP M-V im Jahr 2016 sowie des RREP VP im Jahr 2010
haben sich die Rahmenbedingungen bezliglich des Klimaschutzes und der Energie-
wende in Deutschland stark verandert. Nach dem 2011 beschlossenen Ausstieg aus
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der Atomenergie hat die Bundesregierung 2020 auch den Kohleausstieg beschlos-
sen. Zudem ist der Bedarf an der Erzeugung erneuerbarer Energien auch im Hinblick
auf zunehmende Anforderungen im Bereich Klimaschutz der EU zur Einhaltung des
Pariser Klimaschutzabkommens 2015 sowie des Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichts vomn 24.03.2021 stark gestiegen und wird weiter steigen. Die Bundes-
lander sind gefordert, zur Erreichung des Bundesziels der Klimaneutralitat bis zum
Jahr 2045, ihren Beitrag durch die Einsparung von Treibhausgasen und den Ausbau
erneuerbarer Energien zu leisten. Zusatzlich ist der Grundsatz des seit dem
29.07.2022 geltenden § 2 des Erneuerbaren Energien Gesetz 2023 (EEG) zu beach-
ten, wonach die Nutzung erneuerbarer Energien im iberragenden &ffentlichen Inte-
resse liegt.

Um die erforderlichen Ausbaupfade erneuerbarer Energien zu erreichen, wird aus
Sicht der obersten Landesplanungsbehérde das Erfordernis gesehen, zukiinftig Frei-
flachenphotovoltaikanlagen auch auflerhalb der im LEP M-V 2016 sowie im RREP VP
2010 vorgesehenen Flachenkulisse zu errichten. Diese Einschatzung wurde auch
vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern geteilt (vgl. Landtagsbeschluss Drs. 7/6169,
in dem unter Punkt Il die Landesregierung aufgefordert wurde, ,unverziglich” fir Frei-
flachenphotovoltaikanlagen aufderhalb der im LEP M-V 2016 vorgesehenen Flachen-
kulisse Anforderungen fir Zielabweichungsverfahren zu entwickeln).

Eine erschwerte Verwirklichung der berthrten Grundsatze der Raumordnung zur
Landwirtschaft und zum Tourismus wird aus Sicht der obersten Landesplanungsbe-
hérde nicht gesehen. Die geplante Freiflachenphotovoltaikanlage ist nach Aufgabe
ihrer Nutzung zurtickzubauen. Damit findet eine Umnutzung landwirtschaftlich genutz-
ter Flachen nur temporar statt. Zudem ist der Anteil der zeitweise von der landwirt-
schaftlichen Nutzung ausgeschlossenen Flache, gemessen an der gesamten land-
wirtschaftlichen Flache des Planungsraums, als ausnehmend gering einzustufen.
Weiterhin werden durch das Vorhaben bestehende sowie in Planung befindliche
raumbedeutsame Infrastrukturvorhaben nicht bertihrt. Dies gilt auch fir raumbedeut-
same touristische Projekte.

Um frithzeitig potentielle nachhaltige Umweltauswirkungen zu erkennen, hat die Ge-
meinde Glasow im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 1 ,Solarpark Randow-Plateau” eine Uberschlagliche Prifung der Umwelt-
auswirkungen des geplanten Vorhabens vorgenommen. Demnach sind keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen durch die Errichtung der Freiflachen-Photo-
voltaikanlage zu erwarten.

Zudem ist festzustellen, dass von Seiten des Landes M-V ein gesteigertes Interesse
an der Realisierung der geplanten Freiflachen-Photovoltaikanlage besteht. Durch die
Integration eines Batteriespeichersystems mit einer Kapazitat in Hohe von 25 Pro-
zent der installierten Leistung der betreffenden Freiflachen-Photovoltaikanlage in
das Solarenergieprojekt und durch die Errichtung eines Doppel-Umspannwerks in
Zusammenarbeit mit der E.DIS an der Hochspannungsleitung in Locknitz tragt das
Vorhaben zum Netzausbau und zur Sicherung sowie Regionalisierung der Energie-
versorgung bei. Damit entspricht das Vorhaben dem im LEP M-V 2016 festgelegten
Grundsatzen 5.3 (1), wonach in allen Teilraumen des Landes eine sichere, preis-
werte und umweltvertragliche Energieversorgung gewahrleistet werden soll und 5.3
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(9), wonach der Ausbau erneuerbarer Energien an geeigneten Standorten — mog-
lichst verteilnetznah — geplant werden soll.

b) Keine Beriihrung der Grundziige der Planung

Die Grundziige der Planung sind nicht bertihrt, wenn die Abweichung im Bereich des-
sen liegt, was der Plangeber gewollt hat bzw. gewollt hatte. Zudem darf die Abwei-
chung nicht ein solches Gewicht haben, dass die planerische Grundkonzeption kon-
terkariert wird. Hingegen kann eine Berilthrung der Grundziige der Planung angezeigt
sein, wenn die fiir die Zielabweichung angefiuhrten Grinde auf eine Vielzahl gleich-
gelagerter Falle zutreffen und die Zielabweichung eine negative Vorbildwirkung ent-
falten konnte.

Im LEP M-V 2016 wurden bereits konkrete Vorgaben fur die Entwicklung der erneu-
erbaren Energien getroffen. Geman dem Programmsatz 5.3 (1) soll in allen Teilréu-
men eine sichere, preiswerte und umweltvertrégliche Energieversorgung bereitge-
stellt werden. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll dabei deutlich wachsen. Die
in der Gemeinde Glasow geplante Photovoltaikfreiflichenanlage entspricht unter die-
sem Blickwinkel betrachtet, den Vorgaben des LEP M-V 2016.

Zudem ist aus Sicht der obersten Landesplanungsbehérde nicht erkennbar, dass die
Grundkonzeption des LEP M-V 2016 durch die Umsetzung des Vorhabens beein-
trachtigt wird.

Das im LEP M-V 2016 im Programmsatz 5.3. (9) festgesetzte Ziel der Raumordnung,
dass landwirtschaftlich genutzte Flachen nur in einem Streifen von 110 Metern bei-
derseits von Autobahnen, Bundesstralen und Schienenwegen fiir Freiflachenphoto-
voltaikanlagen in Anspruch genommen werden diirfen, stellt auf eine Sicherung land-
wirtschaftlicher Produktionsflachen und damit auf den Erhalt landwirtschattlicher Pro-
duktionsbetriebe ab. Diesem Erfordernis wird auch weiterhin Rechnung getragen.

Die geplante Freiflichenphotovoltaikanlage, die auBerhalb dieser vorgenannten Ku-
lisse liegt, ist nach Aufgabe ihrer Nutzung zuriickzubauen. Damit findet eine Umnut-
zung landwirtschaftlich genutzter Flachen nur temporar statt.

Ferner ist eine rdumliche Begrenzung fur die Durchfiihrung von Zielabweichungsver-
fahren zur Planung von Freiflaichenphotovoltaikanlagen vorgegeben (vgl. auch Land-
tagsbeschluss Drs. 7/6169 Il. letzter Satz). Diese wurde zur Beibehaltung der Grund-
ziige der Planung auf 5000 ha festgelegt und entspricht 0,38 Prozent der gesamten
landwirtschaftlichen Flachen in M-V. Aufgrund dieses geringen Flachenanteils ist si-
chergestellt, dass durch die Zulassung von Zielabweichungen die Vorgaben des LEP
M-V 2016 in ihrer Grundstruktur nicht in Frage gestellt werden.

Anmerkung

Mit den in den Antragsunterlagen vom 26.09.2023 und mit den in der Antragsergén-
zung vom 20.03.2025 genannten MaBnahmen und Zusagen in Bezug auf

1. Fortschrittliche Kommunal- und/ oder Birgerbeteiligung
2. Sitz der Betreiberfirma in der Gemeinde
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Interkommunale Kooperation

Direkte Sicherung bzw. Starkung der regionalen Wertschopfung

Investitionen in landlichen Raumen zu Gunsten weiterem Allgemeinwohlbezug
Projekt dient der Energiewende

£33 GFkds, £

erfullt das Vorhaben die von der Landesregierung entwickelten Auswahlkriterien in
dem vorgegebenen Umfang. Durch die Integration eines Batteriespeichersystems in
das Photovoltaik-Projekt zur Stabilisierung des vorhandenen Stromnetzes sowie
durch den Bau eines Doppel-Umspannwerks mit dem Ziel des des Stromnetzausbaus
in Mecklenburg-Vorpommem und Deutschland wird das Vorhaben als innovativ an-
gesehen, was ein gesteigertes Landesinteresse an dem Vorhaben begriindet.

Die Umsetzung der genannten MaRnahmen und Zusagen wird, sofern erforderlich,
durch einen raumordnerischen Vertrag zwischen der Gemeinde Glasow, der
secureenergy solutions AG und dem Ministerium fur Wirtschaft, Infrastruktur, Touris-
mus und Arbeit abgesichert.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Schwerin, Wismarsche Stralle 323a, 19055 Schwerin, erhoben wer-
den.

Mit freundlichen Griafien
im Auftrag

;"'. f Vot ,-'f
i Bl g
Ty
. ML
,Chriﬁﬂ/an%Dahl{kg Vi

Abteilungsleiter Energie und Landesentwicklung

Anlage:
- Hinweise des Ministeriums fur Klimaschutz, Landwirtschaft, Iandliche Raume und Um-
welt Mecklenburg-Vorpommern
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¥
Anlage
Hinweise des Ministeriums fiir Klimaschutz, Landwirtschaft, lindliche Rdume und
Umwelt

Anforderungen des Bodenschutzes und der Wasserwirtschaft fur die weitere Bauleitplanung:

Um nachfolgende Hinweise an den Antragsteller und Vorhabentrdger im Falle einer Zulas-
sung der Zielabweichung wird gebeten.

Fur die Erarbeitung der gesetzlich geforderten fachlichen Grundlagen, Bewertungen und
MaRnahmen fiir das Schutzgut Boden in B-Planung und Umweltprafung wird empfohlen, die
verfugbaren einschligigen Datengrundlagen und Arbeitshilfen zu nutzen.*

Die Auswirkungen der Anlagenerrichtung auf Bodenstruktur, Versickerungsfahigkeit/Grund-
wasserneubildung, die Gefahr von punktuellen Schadstoffeintragen durch Havarien und fl&-
chenhaften Schadstoffeintrage/Zinkkorrosion usw. sind in der Umweltpriifung der B-Planung
zu ermitteln und zu bewenrten. Die Anwendung der Arbeitshilfe ,Bodenschutz bei Standortaus-
wahl, Bau, Betrieb und Riickbau von Freiflachenanlagen fiir Photovoltaik und Solarthermie
wird hierfur und fir die Festlegung von Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen empfoh-
len.

Zur Gewahrleistung der unbeeintrachtigten, uneingeschrankten landwirtschatftlichen Nach-
nutzbarkeit sowie der landesplanerischen Anforderungen des Bodenschutzes ist vom Antrag-
steller ein baubegleitender Bodenschutz nach DIN 19639° zu beauftragen und in die weitere
Vorhabenplanung und —umsetzung (Bauleitplanung, Ausfithrungsplanung, Uberwachung der
BaumafRnahmen) einzubinden. Die verbindliche Absicherung kann z. B. in Form eines stad-
tebaulichen Vertrags erfolgen.

Der vollstandige Riickbau der Anlagen nach dem Nutzungsende ist abzusichern. Die bauleit-
planerische Festsetzung der landwirtschaftlichen Folgenutzung allein stellt einen vollstandi-
gen Rickbau und damit die landwirtschaftliche Nachnutzbarkeit nicht sicher.

In der Umweltpriifung der B-Planung sind die bauzeitlichen Eingriffsflachen fur die Kabeltras-
sen und Umspannwerke als zugehérige Nebenanlagen zu quantifizieren und mit den Auswir-
kungen bestehender und geplanter Solarparks in der Planungsregion (z. B. Solarparks in/bei
Glasow {vB-Plan Nr. 2) Grambow-Sonnenberg, Ramin, Boock, Krugsdorf, Krugsdorf-Rothen-
burg, Polzow-Neu Polzow, Zerrenthin, Rossow, Locknitz, Bergholz, Penkun) jeweils als ku-
mulative Auswirkungen gemafR Anlage 1 Nr. 2.b) ff) des BauGB zu betrachten (vgl. ,Check-
listen Schutzgut Boden fiir Planungs- und Zulassungsverfahren®).

Mit Blick auf die im LEP unter 2.7 verankerte Leitlinie zur Reduzierung der Flacheninan-
spruchnahme, den LEP-Grundsatz Nr. 5.3 (9) Abs. 1 zur effizienten und flachensparenden
Errichtung von PV insbesondere auf Konversionsstandorten, endguitig stillgelegten Depo-
nien/Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flachen sowie den Grundsatz zum sparsa-
men und schonenden Umgang mit Béden (§ 1a Abs, 2 BauGB, § 1 Abs. 2 LBodSchG M-V)
wird auf die Notwendigkeit der Prifung und Nutzung alternativer Flachenpotenziale fur die
Errichtung von PV hingewiesen. Die Antragsunterlagen enthalten keine dementsprechenden
Informationen. Es handelt sich um alternative Flichenpotenziale, auf denen der Zubau vor-
rangig erfolgen sollte.

1 Eine Ubersicht findet sich auf der Homepage des LM: https:/fwww.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Umwelt/Bo-
den/Bodenschutz-in-der-Planung-und-beim-Bauen/

2 \erdffentlicht auf https:/fiwww_labo-deutschland.de/Veroeffentlichungen-Bodenschutz-in-der-Planung. html

* Weitergehende Informationen: https://www.regicrung-mv.de/Landesregicrung/im// Umwelt/Boden/bodenkundliche-baubeglei-
tung/.
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8
Es wird vorausgesetzt, dass ein Streifen von jeweils 5 Metern Breite entlang der Ufer oberir-
discher Gewasser von baulichen und anderen Anlagen frei bleibt. Entlang der Trasse verrohr-
ter Gewasserstrecken ist ein Streifen von beidseits 10 Metern Breite (gemessen ab Rohrlei-
tungsscheitel) von baulichen und anderen Anlagen freizuhalten. Die Vorgaben dienen u. a.
der Umsetzung der in den §§ 36 und 38 Wasserhaushaltsgesetz — WHG — bezeichneten Zie-
len. Entstehen dem Unterhaltungspflichtigen Mehrkosten, weil eine Anlage in, an oder Uber
dem Gewasser die Unterhaltung erschwert, so sind die entstandenen Mehrkosten zu erset-
zen.
SchlieBlich wird darauf hingewiesen, dass die Errichtung einer Freiflachen-PV und Nebenan-
lagen in festgesetzten oder vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten (§§ 76, 78
WHG) sowie in ausgewiesenen Gewasserentwicklungsraumen (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 lit. a) der
EU-Wasserrahmenrichtlinie; § 27 WHG und § 130a Abs. 4 Wassergesetz des Landes M-V)
als nicht zielkonforme Nutzung grundsatzlich nicht vorzusehen ist.
Sofern im Zuge der Baugrunderschlie®ung Bohrungen niedergebracht werden, sind die aus-
fuhrenden Firmen gegenuber dem LUNG M-V — Geologischer Dienst — meldepflichtig. [(§ 8,
§ 9, §10 u. § 13 Geologiedatengesetz (GeolDG) vom 19.06.2020 i.d.F des BGBL. |, $.1387)].
Auf diese Meldepflicht ist hinzuweisen.

gez. Marcus lliner

Entwurf

43/43



	1. Allgemeines
	1.1 Einführung
	1.2 Angaben zur Gemeinde/ Lage im Raum
	1.3 Verfahren
	1.3.1 Verfahrensablauf

	1.4 Rechtsgrundlagen
	1.5 Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
	1.6 Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (Stand 25.09.2025)
	1.7 Eigentumsverhältnisse
	1.8 Durchführungsvertrag und Vorhaben- und Erschließungsplan

	2. Planungserfordernis/ Ziele und Zweck des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
	3. Rahmenbedingungen/ übergeordnete Planungen
	3.1 Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V)
	3.2 Vorgaben des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern–Greifswald
	3.3 Zielsetzung gemäß Flächennutzungsplan/ Entwicklungsziele der Stadt
	3.4 Beitrag zum Klimaschutz
	3.5 Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung
	3.6 Zielabweichungsverfahren

	4. Bestandsanalyse
	4.1 Vorhabenstandort

	5. Berücksichtigung von allgemeinen Anforderungen und Belangen
	5.1 Belange des Umweltschutzes einschließlich Naturschutz und Landschaftspflege
	5.1.1 Schutzgebiete

	5.2 Bodenschutz
	5.3 Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
	5.4 Belange des Schutzes vor Immissionen

	6. Planerische Zielsetzungen und Nutzungskonzept
	6.1 Photovoltaikanlage
	6.2 Batteriespeichersystem

	7. Verkehrsanbindung/ Ver- und Entsorgung
	7.1 Verkehrliche Erschließung
	7.2 Medien

	8. Planinhalt und Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB
	9. Hinweise als Teil des Planinhaltes/ nachrichtliche Übernahmen
	10. Weitere Hinweise
	10.1 Altlasten und Bodenschutz
	10.2 Abfall- und Kreislaufwirtschaft
	10.3 Denkmalpflege
	10.7 Wasserwirtschaft
	10.8 Waldabstand/Waldflächen
	10.9 Mitteilungen der Versorgungsunternehmen

	11.  Hinweise für die Bauphase
	11.1 Denkmalpflege
	11.2 Straßenverkehrswesen

	12. Flächenbilanz
	13. Anlagen

